
 

 

Weihnachts- und Neujahrsgruß 
des Herrn Regierungspräsidenten von Niederbayern 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

ich erinnere mich immer wieder gern an den Spruch vom Glas, das halb voll ist oder halb leer, je 
nachdem, wer wie das Glas betrachtet. Man kommt dann ganz leicht von einer eher pessimistischen 
Stimmung wieder in die optimistische. Ich muss deswegen ja nicht alles super finden. Schließlich ist 
es nicht super, wenn Menschen Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Aber es ist gut, wenn sie in ihrer 
Angst nicht allein sind, wenn es andere Menschen gibt, die sich darum kümmern, dass Arbeitsplätze 
nicht verloren gehen. 

Wirtschaftsförderung in der Regierung heißt in diesem Jahr auch, nach Lösungen zu suchen für Fir-
men, die in den Krisenstrudel geraten sind. Ich denke da an Knaus-Tabbert und die Menschen, deren 
Arbeitsplatz daran hängt. Eine Lösung für Knaus-Tabbert ist wohl in Sicht, das stimmt mich verhalten 
optimistisch. Dabei ist es gut zu wissen, dass Niederbayern auch in diesem Jahr ganz vorn steht in 
der Beschäftigungsstatistik. Wie schon im Sommer und Herbst 2007 haben wir auch in diesem Jahr 
die niedrigsten Arbeitslosenzahlen unter allen Regierungsbezirken.  

Die Niederbayern haben sich als sehr mobil erwiesen, wo es um ihre Arbeit geht. Doch sie wollen in 
Niederbayern wohnen bleiben. Das hat gute Gründe. Da ist die Sprache, die so herzlich klingt wie 
kaum anderswo. Und da ist das Land, die Landschaft, da sind die kulturellen Besonderheiten Nieder-
bayerns. Seit fast zwei Jahrzehnten werden im Landkreis Passau überregional anerkannte Kulturprei-
se verliehen, die erste Musikhauptschule Bayerns ist vor fünf Jahren in der niederbayerischen Ge-
meinde Ruhstorf, die sich seit kurzem Markt nennen darf, eingerichtet worden; seit mehr als fünfzig 
Jahren gibt es das niederbayerische Landestheater, seit fünfundvierzig Jahren gibt es im Rottal das 
einzige Landkreistheater Deutschlands. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt der kulturellen Vielfalt, 
die Niederbayern auch überregional so interessant erscheinen lässt. 
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Nicht nur Menschen, die hier geboren sind, fühlen sich in Niederbayern zu Hause, auch viele der 
Menschen, die hierher gezogen sind, wollen nicht mehr weg von hier. Das gilt auch für Regierungs-
präsidenten. In der 200-jährigen Geschichte der Regierung von Niederbayern ist nur einer meiner 
Vorgänger nicht gern nach Niederbayern gekommen.  

200 Jahre Geschichte der Regierung von Niederbayern – die Historikerin Dr. Annemarie Liebler hat 
vor wenigen Wochen ein sorgsam gestaltetes Buch über diese Geschichte vorgestellt: „Im Stammland 
von Raute und Panther“. Ein Buch, das auch etwas erzählt von der ebenfalls 200-jährigen Geschichte 
der Ökumene in Niederbayern.  

Evangelische Mitchristen sind auch in Niederbayern heute besser angesehen als vor 200 Jahren. Die 
evangelische Landessynode hat sich vor wenigen Wochen zum ersten Mal Straubing als Tagungsort 
ausgesucht und ist dort freundlich aufgenommen worden. Ein Miteinander der großen christlichen 
Kirchen gibt es in Gemeindebibliotheken, in Sozialdiensten, auch bei Straßeneinweihungen.  

Die Lieder in den  beiden großen Kirchen verbinden in besonderer Weise. „Wo man singt, da lass dich 
ruhig nieder“, sagt ein Kanon zu Recht, denn „böse Menschen haben keine Lieder“. Singen macht 
glücklich, weiß die Medizinforschung. Beim Singen wird nämlich ein besonderes Hormon ausgeschüt-
tet, das so sonst nur Verliebte kennen, das sogenannte Kuschelhormon. Auch wenn Sie ganz alleine 
für sich singen, wirkt das Hormon. Probieren Sie es ruhig wieder einmal mit dem Singen. Die Lieder 
der Weihnachtszeit wärmen ganz besonders von innen.  

Allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern wünsche ich ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest und für 
das Jahr 2009 Gesundheit, Erfolg und persönliches Wohlergehen. 

Landshut, im Dezember 2008 

 
Ihr 

Heinz Grunwald 
Regierungspräsident 

 

 



 RABl Nr. 17/2008 165 
  

 

Weihnachts- und Neujahrsgruß 
des Bezirkstagspräsidenten von Niederbayern 

Das Wahljahr 2008 geht zu Ende, das auch im Bezirkstag von Niederbayern die politische Zusam-
mensetzung stark verändert hat. Die Aufgaben sind aber klar definiert und seine Mitglieder werden 
auch künftig über Parteigrenzen hinweg dafür eintreten, diese zum Wohle Niederbayerns bestmöglich 
zu erfüllen. 

Wichtigster Auftrag an die Politik war und ist die soziale Sicherung. Seit Jahren ist zu beobachten, 
dass die Zahl der Menschen, die soziale Leistungen des Bezirks als überörtlichem Träger der Sozial-
hilfe in Anspruch nehmen müssen, kontinuierlich ansteigt. Nach vorsichtigen Schätzungen werden wir 
2009 hierfür rund 20 Millionen Euro mehr aufzubringen haben. Dabei fließt in diese Kostensteigerun-
gen beispielsweise bei der "Hilfe zur Pflege" natürlich der demographische Faktor ein. 

Seit 1. Januar 2008 hat der Landesgesetzgeber den Bezirken die einheitliche Zuständigkeit für alle 
Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen übertragen. Dazu zählen das 
betreute Wohnen, die offene Behindertenarbeit oder die integrative Beschulung behinderter Kinder. 
Unser Ziel ist es, diesen gesellschaftspolitischen Auftrag als überörtlicher Sozialhilfeträger optimal zu 
nutzen. Dabei geht es uns vor allem darum, den Menschen mit Behinderungen Hilfen zu gewährleis-
ten, die ihrem Anspruch auf Würde und Lebensqualität gerecht werden. Wege dazu sind flexible und 
durchlässige Hilfestrukturen, die sich der individuellen Lebenssituation des einzelnen Leistungsbe-
rechtigten optimal anpassen. Dazu wollen wir die Versorgungslandschaft nach dem Grundsatz ambu-
lant vor stationär fortentwickeln. Besonderer Stellenwert kommt niederschwelligen und frühzeitigen 
Hilfeangeboten zu. Ein aktuelles Beispiel: In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kultusministerium 
wurde ein sonderpädagogischer Leitfaden entwickelt, der Kindern mit geistiger Behinderung in Beglei-
tung eines Integrationshelfers den Besuch einer Regelschule ermöglichen soll; ein entsprechendes 
Konzept für körperlich behinderte Kinder ist geplant. 

Eine wichtige Zukunftsaufgabe ist ferner die Frühförderung behinderter und von Behinderung bedroh-
ter Kinder. 

Die weltweit kritische Wirtschaftslage wird uns allen das eine oder andere Opfer abverlangen. Keines-
falls jedoch dürfen Einsparungen auf dem Rücken der sozial schwachen, behinderten oder psychisch 
kranken Menschen ausgetragen werden, denn gerade für sie sind finanzielle Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit Konstanten, die ihnen ein wenn auch schwieriges, so doch geordnetes Leben ermöglichen. 

Was wir weiter verfolgen werden, ist die Eingliederungshilfe aus dem Bereich der Sozialhilfe heraus-
zulösen und den behinderten Mitmenschen in einem Bundesleistungsgesetz einen Anspruch gegen 
die Gesellschaft zu geben. Ein behinderter Mensch ist kein Sozialhilfefall. 
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Die Kultur- und Heimatpflege - für den Bezirk Niederbayern eine klassische "Pflichtaufgabe" - werden 
wir weiterhin fördern - aus unserem Stammhaushalt und aus Mitteln der Kulturstiftung. Unsere Bil-
dungseinrichtungen sind uns ebenfalls ein besonderes Anliegen: im Mai wird das neue Hörgeschädig-
teninstitut in Straubing eingeweiht; der Neubau der Landmaschinenschule und eines Wohnheims beim 
Agrarbildungszentrum Landshut-Schönbrunn sind in Planung. 

Wir sehen mit Optimismus in das Jahr 2009, wobei ich an einen Satz des Dichters Gotthold Ephraim 
Lessing denke: "Beide schaden sich selbst: der zuviel verspricht und der zuviel erwartet." 

Mein Dank gilt den Beschäftigten der Bezirkshaupt- und -sozialverwaltung sowie unserer Bezirksein-
richtungen für ihr Engagement in diesem Jahr; ebenso den Angehörigen der Regierung und der kom-
munalen Verwaltungen in Niederbayern für die gute Zusammenarbeit. 

Im Namen des Bezirkstags von Niederbayern und persönlich wünsche ich allen Bürgerinnen und Bür-
gern friedvolle, gesegnete Weihnachten und ein gesundes, glückliches Neues Jahr. 

Landshut, im Dezember 2008 

 
Manfred Hölzlein 

Bezirkstagspräsident 
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Kommunalverwaltung 
 

Zweckverband 
Sparkasse Freyung-Grafenau; 

Änderung der Verbandssatzung 

Bekanntmachung vom 6. November 2008, Nr. 12-1462. 
101-29 

Der Zweckverband Sparkasse Freyung-Grafenau hat mit 
Beschluss der Verbandsversammlung vom 16. Septem-
ber 2008 seine Satzung geändert. Die Änderungssatzung 
wird gemäß Art. 48 Abs. 3 des Gesetzes über die kommu-
nale Zusammenarbeit (KommZG) nachstehend bekannt 
gemacht. 

Landshut, 6. November 2008 
REGIERUNG VON NIEDERBAYERN 

Heinz Grunwald 
Regierungspräsident 

Satzung 
zur Änderung der Satzung 

 des Zweckverbandes Sparkasse Freyung-Grafenau 
vom 16. September 2008 

Aufgrund von Art. 44 Abs. 1 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (BayRS 2020-6-1-I) wird die 
Satzung des Zweckverbandes Sparkasse Freyung-
Grafenau vom 12. Februar 2003, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 18. November 2003, durch Beschluss der 
Verbandsversammlung vom 16. September 2008 Nr. 06, 
wie folgt geändert: 

§ 1 
Änderungsvorschriften 

1. § 9 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

(3) 2Soweit die Regelung der Dienstverhältnisse 
gemäß § 10 Abs. 3 von Organen der Sparkasse 
wahrgenommen wird, wird der Zweckverband auch 
vom Vorstand der Sparkasse und im Fall der Über-
tragung auf einzelne Vorstandsmitglieder oder auf 
geeignete Betriebsangehörige nach § 10 Abs. 3 
Satz 2 auch von diesen vertreten. 
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2. § 10 erhält folgende Fassung: 

§ 10 
Beamte und Arbeitnehmer der Sparkasse 

(1) Der Zweckverband hat das Recht, Dienstherr 
von Beamten zu sein (Art. 23 Abs. 1 Satz 1 
KommZG). 

(2) Der Vergütungs- und Versorgungsaufwand 
für die bei der Sparkasse beschäftigten Arbeitneh-
mer und Beamten wird nach Maßgabe des Art. 12 
Abs. 3 SpkG von der Sparkasse getragen. 

(3) 1Die Regelung der Dienstverhältnisse der bei 
der Sparkasse beschäftigten Arbeitnehmer und der 
Erlass von Widerspruchsbescheiden nach § 126 
Abs. 3 Nr. 2 Beamtenrechtsrahmengesetz obliegt 
dem Verwaltungsrat der Sparkasse; er kann diese 
Befugnisse auf den Vorstand der Sparkasse über-
tragen. 2Der Verwaltungsrat kann den Vorstand er-
mächtigen, die ihm übertragenen Befugnisse auf 
einzelne Vorstandsmitglieder oder geeignete Be-
triebsangehörige weiter zu übertragen. 

3. § 13 Abs. 1 Buchstabe c, 1. Halbsatz erhält folgende 
Fassung. 

c) die Übernahme der Beamten, der unkündba-
ren Arbeitnehmer und der Arbeitnehmer, die 
einen vertraglichen Anspruch auf Versorgung 
nach beamtenrechtlichen Grundsätzen haben, 
und der Versorgungslasten des Zweckverban-
des ist durch die Verbandsmitglieder zu re-
geln; 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Regierung von Niederbayern in 
Kraft. 

Freyung, 16. September 2008 
ZWECKVERBAND 

SPARKASSE FREYUNG-GRAFENAU 

Ludwig Lankl 
Landrat 

Vorsitzender 

Verordnung 
zur Änderung 

des Gebiets der Gemeinde 
Eppenschlag, Landkreis Freyung-Grafenau, 

und der Gemeinde Kirchdorf i. Wald, Landkreis Regen 
Vom 3. Dezember 2008 

Aufgrund von Art. 11 und 12 der Gemeindeordnung 
und Art. 8 und 9 der Landkreisordnung erlässt die Regie-
rung von Niederbayern folgende Verordnung (12-
1402.104-141): 

§ 1 

(1) In die Gemeinde Kirchdorf i. Wald, Gemarkung 
Kirchdorf i. Wald, werden aus der Gemeinde Eppenschlag 
die Flurstücke Nrn. 2312/1, 2313/1 und 2313/2 der Ge-
markung Eppenschlag mit einer Fläche von insgesamt 
894 m2 umgegliedert. 

(2) In die Gemeinde Eppenschlag, Gemarkung Ep-
penschlag, werden aus der Gemeinde Kirchdorf i. Wald 
die Flurstücke Nrn. 378/2 und 377/1 der Gemarkung 
Kirchdorf i. Wald mit einer Fläche von insgesamt 535 m2 
umgegliedert. 

(3) Gleichzeitig wird das Gebiet der Landkreise Frey-
ung-Grafenau und Regen geändert. 

§ 2 

Im Umgliederungsgebiet tritt das Recht der abgeben-
den Gebietskörperschaften außer Kraft und das Recht der 
aufnehmenden Gebietskörperschaften in Kraft. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 

Landshut, 3. Dezember 2008 
REGIERUNG VON NIEDERBAYERN 

Heinz Grunwald 
Regierungspräsident 
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Verordnung 

zur Änderung 
des Gebiets der Gemeinde 

Neureichenau, Landkreis Freyung-Grafenau  
und des gemeindefreien Gebietes Frauenberger 

und Duschlberger Wald 
Vom 4. Dezember 2008 

Aufgrund von Art. 11 und 12 der Gemeindeordnung er-
lässt die Regierung von Niederbayern folgende Verord-
nung (12-1402.104-87): 

§ 1 

In die Gemeinde Neureichenau, Gemarkung Frauen-
berg, wird aus dem gemeindefreien Gebiet Frauenberger 
und Duschlberger Wald das Flurstück Nr. 372/2 der Ge-
markung Frauenberg mit einer Fläche von insgesamt 
1.753 m2 umgegliedert. 

§ 2 

Im Umgliederungsgebiet tritt das Recht der abgeben-
den Gebietskörperschaft außer Kraft und das Recht der 
aufnehmenden Gebietskörperschaft in Kraft. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 

Landshut, 4. Dezember 2008 
REGIERUNG VON NIEDERBAYERN 

Heinz Grunwald 
Regierungspräsident 

Zweckverband 
Sparkasse Landshut; 

Änderung der Verbandssatzung 

Bekanntmachung vom 4. Dezember 2008, Nr. 12-
1462.101-30 

Der Zweckverband Sparkasse Landshut hat mit Beschluss 
der Verbandsversammlung vom 30. Juni 2008 seine Sat-
zung geändert. 

Die Änderungssatzung wird gemäß Art. 48 Abs. 3 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) nachstehend bekannt gemacht. 

Landshut, 4. Dezember 2008 
REGIERUNG VON NIEDERBAYERN 

Heinz Grunwald 
Regierungspräsident 

Satzung zur Änderung der Satzung des „Zweckver-
bands Sparkasse Landshut“ vom 28. Juli 2008 

Aufgrund von Art. 44 Abs. 1 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (BayRS 2020-6-1-I) wird die 
Satzung des Zweckverbands Sparkasse Landshut vom 
19. März 1999 (RABl Nr. 5/1999), zuletzt geändert durch 
Satzung vom 3. Februar 2003 (RABl Nr. 4/2003) durch 
Beschluss der Verbandsversammlung vom 30. Juni 2008 
wie folgt geändert: 

§ 1 
Änderungsbestimmungen 

1. § 3 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Zum Verbandsrat kann nur bestellt werden, wer die 
sparkassenrechtlichen Voraussetzungen für die Be-
stellung zum Mitglied des Verwaltungsrats der Spar-
kasse erfüllt; die Art. 9 und 10 Abs. 1 des Sparkas-
sengesetzes (SpkG) gelten für die bestellten Ver-
bandsräte entsprechend.“ 

2. § 3 Abs. 2 Satz 4 erhält folgende Fassung: 

„Das Amt als bestellter Verbandsrat endet, wenn ei-
ne dieser Voraussetzungen während der Amtszeit 
wegfällt.“ 

3. § 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertre-
ter erhalten für ihre Tätigkeit eine monatliche Pau-
schalentschädigung.“ 

4. § 7 Abs. 6 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Ob die Voraussetzungen des Absatzes 5 vorliegen, 
entscheidet die Verbandsversammlung in Abwesen-
heit des betroffenen Verbandsrats.“ 

5. § 7 Abs. 7 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Als Schriftführer ist ein Mitarbeiter der Sparkasse 
zuzuziehen.“ 

6. § 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Verbandsversammlung obliegt insbeson-
dere 

d) die Beschlussfassung über die Vereinigung der 
Sparkasse mit einer benachbarten Sparkasse 
oder die Vereinigung anderer benachbarter 
Sparkassen mit der Sparkasse. 

e) die Zustimmung zum Beschluss des Verwal-
tungsrats der Sparkasse über deren Auflösung.“ 

7. § 9 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Soweit die Regelung der Dienstverhältnisse der 
Sparkassenangestellten und -beamten gemäß § 10 
Abs. 3 von Organen der Sparkasse wahrgenommen 
wird, wird der Zweckverband auch vom Vorstand der 
Sparkasse und im Fall der Übertragung auf einzelne 
Vorstandsmitglieder oder auf geeignete Betriebsan-
gehörige nach § 10 Abs. 3 Satz 2 auch von diesen 
vertreten.“ 

8. § 10 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Vergütungs- und Versorgungsaufwand für 
die bei der Sparkasse beschäftigten Angestellten 
(Sparkassenangestellten) und Beamten (Sparkas-
senbeamten) des Zweckverbands wird nach Maß-
gabe des Art. 12 Abs. 3 SpkG von der Sparkasse ge-
tragen.“ 
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9. § 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Regelung der Dienstverhältnisse der Spar-
kassenangestellten und -beamten und der Erlass 
von Widerspruchsbescheiden nach § 126 Abs. 3 Nr. 
2 Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG) obliegt dem 
Verwaltungsrat der Sparkasse; er kann diese Befug-
nisse dem Vorstand übertragen. Der Verwaltungsrat 
kann den Vorstand ermächtigen, die ihm übertrage-
nen Befugnisse auf einzelne Vorstandsmitglieder 
oder geeignete Betriebsangehörige weiter zu über-
tragen.“ 

10. In § 11 Abs. 1 wird „Zweckverbandssparkasse“ durch 
„Sparkasse“ ersetzt. 

11. In der Überschrift des § 12 wird „und der Mitglied-
schaft“ angefügt. 

12. § 13 Abs. 1 c) erhält folgende Fassung: 

„(1) 

c) die Übernahme der Sparkassenbeamten, der 
unkündbaren Sparkassenangestellten und der 
Sparkassenangestellten, die einen vertragli-
chen Anspruch auf Versorgung nach beamten-
rechtlichen Grundsätzen haben, und der Ver-
sorgungslasten des Zweckverbands ist durch 
die Verbandsmitglieder zu regeln; die bisher 
erworbenen Rechte und Anwartschaften sind 
zu gewährleisten,“ 

13. In § 13 Abs. 2 wird jeweils „Beamten“ durch „Spar-
kassenbeamten“ ersetzt. 

14. § 14 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Auseinandersetzung erstreckt sich nach Maß-
gabe des in § 11 Abs. 2 festgelegten Schlüssels ins-
besondere auf die Entlassung aus der Haftpflicht (§ 
11 Abs. 3) und der Übernahmepflicht (§ 13 Abs. 2) 
sowie das sich aus Absatz 1 ergebene Anwart-
schaftsrecht.“ 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Regierung von Niederbayern in 
Kraft. 

Landshut, 28. Juli 2008 
ZWECKVERBAND SPARKASSE LANDSHUT 

Hans Rampf 
Oberbürgermeister 

Vorsitzender 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes für Rettungsdienst 

und Feuerwehralarmierung Passau 
für das Haushaltsjahr 2008 

I. 

Aufgrund des § 16 der Verbandssatzung vom 
17. Mai 2004 (RABl Nr. 10, S. 70) und der Art. 40 und 41 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) hat der Zweckverband  
 

für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau 
folgende Haushaltssatzung erlassen, die hiermit gemäß 
Art. 65 Abs. 3 GO in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 
KommZG bekannt gemacht wird: 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Zweck-
verbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 
Passau für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit festge-
setzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen auf 192.000 € 
in den Ausgaben auf 192.000 € 

im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen 5.000 € 
in den Ausgaben 5.000 € 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht  festgesetzt. 

§ 4 

(1) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Be-
darf zur Finanzierung der Ausgaben wird auf 190.400 € 
festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 

(2) 1Umlageschlüssel gem. §§ 17 in Verbindung mit 6 
Abs. 2 der Verbandssatzung ist das Verhältnis der Ein-
wohnerzahlen der Verbandsmitglieder zum Stichtag 
31. Dezember 2007 gemäß Statistik des Bayerischen 
Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung. 

2Die Umlage ist danach von den Verbandsmitgliedern wie 
folgt aufzubringen: 

 Einwohner- Allgemeine 
 zahl Umlage 
 31.12.2007 
   

Landkreis Freyung-Grafenau 80.427 34.928 € 

Landkreis Passau 188.462 81.845 € 

Landkreis Rottal-Inn 118.800 51.592 € 

Stadt Passau 50.741 22.035 € 
   

gesamt 438.430 190.400 € 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
20.000 € festgesetzt. 

§ 6 

Eine Finanzplanung wird im Rahmen des Haus-
halts 2008 nicht erstellt (§ 41 Abs. 2 KommZG). 
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§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2008 in 
Kraft. 

II. 

(1) Die Haushaltssatzung 2008 enthält keine geneh-
migungspflichtigen Bestandteile. 

(2) Der Haushaltsplan 2008 liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 
GO in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 KommZG vom Tage 
nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung eine 
Woche lang bei der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
 

in 94032 Passau, Rathausplatz 2, während der allgemei-
nen Dienststunden der Stadtverwaltung Passau öffentlich 
zur Einsichtnahme auf. 

Passau, 27. November 2008 
ZWECKVERBAND FÜR RETTUNGSDIENST 
UND FEUERWEHRALARMIERUNG PASSAU 

Jürgen Dupper 
Oberbürgermeister 

Verbandsvorsitzender 
 

Landes- und Regionalplanung 
 

Erste Verordnung  
zur Änderung des Regionalplans der  

Region Regensburg (Neufassung B XI „Wasserwirt-
schaft“, Abschnitt 4 Hochwasserschutz)  

Bekanntmachung vom 10. November 2008 

I. 

Aufgrund von Art. 19 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit 
Art. 11 Abs. 5 Satz 2 und mit Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Halb-
satz 2 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes 
(BayLplG) vom 27.12.2004 (GVBl S. 521, BayRS 230-1-
W) hat die Regierung der Oberpfalz als höhere Landes-
planungsbehörde mit Bescheid vom 28. Juli 2008 die Erste 
Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Region 
Regensburg, Neufassung B XI „Wasserwirtschaft“, Ab-
schnitt 4 Hochwasserschutz) für verbindlich erklärt. Die 
Verordnung wird gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 BayLplG 
nachfolgend veröffentlicht. 

Die Änderung des Regionalplans der Region Regens-
burg liegt gemäß Art. 15 Satz 1 BayLplG ab dem Tag des 
Inkrafttretens bei der Regierung der Oberpfalz als höherer 
Landesplanungsbehörde (Regierung der Oberpfalz, 93039 
Regensburg, Gebäude D/Ägidienplatz 1, Raum D 223) 
während der für den Parteienverkehr festgelegten Zeiten 
zur Einsichtnahme aus. Darüber hinaus ist die Änderung 
auch in das Internet eingestellt unter 
www.regierung.oberpfalz.bayern.de (► Leistungsbereich: 
"Landes- und Regionalplanung“ ► Informationen: „Regio-
nalplan 11 - aktuelle Fortschreibungen“). 

Für die in Niederbayern liegenden Regionsteile erfol-
gen diese Schritte analog bei der Regierung von Nieder-
bayern (Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Regierung von Niederbayern; Auslegung zur 
Einsichtnahme bei der Regierung von Niederbayern (Re-
gierungsplatz 540, 84028 Landshut, Gartengebäude, 
Raum E 08); Einstellung ins Internet). 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie 
auf die Rechtsfolgen des Art. 20 Abs. 2 Sätze 1, 2 und 4 
BayLplG wird hingewiesen. Demnach wird eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften, die nicht nach Art. 
20 Abs. 1 BayLplG unbeachtlich oder nach Art. 20 Abs. 2 
Satz 4 BayLplG in jedem Falle beachtlich ist, dann unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der 
Bekanntgabe des Regionalplans schriftlich gegenüber 

dem Regionalen Planungsverband Regensburg (Alt-
mühlstr. 3, 93059 Regensburg) geltend gemacht wird; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzu-
legen. 

Regensburg, 10. November 2008 
REGIERUNG DER OBERPFALZ 

Brigitta Brunner 
Regierungspräsidentin 

II. 

Erste Verordnung 
zur Änderung des Regionalplans  

Region Regensburg (11) 
- Neufassung B XI „Wasserwirtschaft",  

Abschnitt 4 Hochwasserschutz - 
Vom 9. Oktober 2008 

Aufgrund des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Art. 11 Abs. 
5 Satz 2 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes 
(BayLplG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Dezember 2004 (GVBl S. 521, BayRS 230-1-W) er-
lässt der Regionale Planungsverband Regensburg folgen-
de  

Verordnung: 

§ 1 

Die normativen Vorgaben des Regionalplans Region 
Regensburg (Bekanntmachung über die Verbindlicherklä-
rung vom 4. Februar 1988, GVBl S. 32, BayRS 230-1-28-
U, zuletzt geändert durch die Dritte und Vierte Änderung 
des Regionalplans Region Regensburg vom 6. März 2001, 
GVBl S. 104, BayRS 230-1-28-U) werden wie folgt geän-
dert: 

In Kapitel B XI „Wasserwirtschaft" wird der bisherige 
Abschnitt B XI 4 „Abflussregelung und Gewässerunterhalt" 
wie folgt unter der Bezeichnung B XI 4 „Hochwasser-
schutz“ neu gefasst: 
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„B XI 4 Hochwasserschutz 

B XI 4.1 (G) Es ist von besonderer Bedeutung, die 
Überschwemmungsgebiete in den Talräu-
men der Region, insbesondere von Donau, 
Altmühl, Abens, Großer Laaber, Naab und 
Regen sowie deren Seitentälern, für den 
Hochwasserabfluss und als Hochwasser-
rückhalteräume freizuhalten. 

B XI 4.2 (Z) Zur Sicherung des vorbeugenden Hoch-
wasserschutzes werden nachstehende 
Vorranggebiete für Hochwasserschutz (H) 
festgelegt. 

H1 Donau 

H11 Vils 

H2 Große Laaber 

H12 Schwarzach zur Naab 

H3 Pfatter 

H13 Bayer. Schwarzach 

H4 Wiesent 

H14 Schwarze Laaber 

H5 Regen 

H15 Altmühl 

H6 Schwarzer Regen 

H16 Weiße Laaber 

H7 Weißer Regen 

H17 Breitenbrunner Laaber 

H8 Chamb 

H18 Sulz 

H9 Freybach 

H19 Schwarzach zur Altmühl 

H10 Naab 

H20 Schwarzach zur Rednitz 

Ihre Lage und Abgrenzung bestimmen sich 
nach der Tekturkarte 4 zu Karte 2 "Sied-
lung und Versorgung", die Bestandteil des 
Regionalplans ist (vgl. Anlage). 

(Z) In den Vorranggebieten für Hochwasser-
schutz soll dem vorbeugenden Hochwas-
serschutz gegenüber anderen raumbe-
deutsamen Nutzungsansprüchen und kon-
kurrierenden Funktionen Vorrang einge-
räumt werden. 

B XI 4.3 (Z) Der Hochwasserschutz soll in Bach a. d. 
Donau, Kallmünz, Nittendorf, Obertraub- 
ling, Pentling, Regensburg, Regenstauf, 
Sinzing und Zeitlarn, Blaibach, Cham, 
Chamerau, Eschlkam, Furth i. Wald,  
Miltach, Neukirchen b. Hl. Blut, Pemfling, 
Roding, Schorndorf und  Traitsching, Berg 
b. Neumarkt i. d. OPf., Neumarkt i. d. OPf., 
Pilsach, Pyrbaum und Velburg, Bad Ab-
bach, Kelheim und Neustadt a. d. Donau 
verbessert werden.“ 

§ 2 

(1) Diese Verordnung tritt am Monatsersten nach der 
Veröffentlichung in den Amtsblättern der Regierung von 
Niederbayern und der Regierung der Oberpfalz in Kraft. 

(2) Die Verordnung zur Änderung des Regionalplans 
wird gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 BayLplG bekannt ge-
macht. 

Regensburg, 9. Oktober 2008 
REGIONALER PLANUNGSVERBAND REGENSBURG 

Mirbeth 
Landrat 

Verbandsvorsitzender 

Anlage 

Tekturkarte 4 zu Karte 2 „Siedlung und Versorgung“ B XI 4 
Hochwasserschutz (im Maßstab 1 : 100.000) 
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Frohnreut

Rufenried

Hundldorf

Biburg

Birnbrunn

Paring

Stallwang

Eiberg

Haiderhöf

Baiern

Alburg

Brensdorf

Höfing

Altmannstein

Schmidtstadt

Stöckelsberg

Frickenhofen

Mändlfeld

Mundlfing

Echenzell

Otzing

Schirmdorf

Thurasdorf

Trosendorf

Diepenried

Hitzenberg

Haderstadl

Häringlohe

Adlersberg

Tattenberg

Breitenegg

Bogenroith

Piegendorf

Uttenkofen

Kipfenberg

Lissenthan

Attenhofen

Erlheim

Nadling

Radling

Hiening

Rübling

Deining

Högling

Haibühl

Rieding

Knoglersfreude

Posthof

Painten

Sedlhof

Penting

Staning

Angfeld

Kapfing

Nößwartling

Weikersdorf

Wölkersdorf

Wulkersdorf

Masselsried

Rückertshof

Frankenried

Oberwalting

Pretzabruck

Aschersdorf

Poppenricht

Sondersfeld

Landersdorf

Blachendorf

Altdürnbuch

Giet lhausen

Lauterhofen

Sattelbogen

Edenstetten

Unterkesselberg

Wall

Winklarn

Schmitz-

Rohrdorf

Dürnhart

Dörndorf

Haardorf

Gersdorf

Wohlfest

Zierbach

Theißing

Thal

Pemfling

Hundzell

Oberried

Drackenstein

Grösdorf

Dünzling

Renzling

Blossersberg

Kulz

Kleinmehring

Neusling

Kothmaißling

Glucking

Alfershausen

Oberpindhart

Pinkofen

Aichahof

Tholbath

Leinburg

Sausthal

Knöbling

Bechthal

Kittenhausen

Heinrichsheim

Hohentreswitz

Atzmannsricht

Heilinghausen

b.Gleiß enberg

Walkenstetten

Friesheim

Harreshof

Ottmaring

Trasching

Amself ing

Hundszell

Altenmais

Hofendorf

Kevenhüll

Jägershof

Sindlbach

Thanstein

Köstlbach

Schützing

Jagenried

Hinterbuchberg

Katharinenberg

Gisseltshausen

Unterhaunstadt

Hirschwald

Hardt

Sparr

Weiherdorf

Ranzinger-

Niederumelsdorf

Winkelhaid

Großviecht

Grain

Kirchenrohrbach

Probstberg

Appersdorf

Brandlberg

Eppersdorf

Altnußberg

Adelschlag

Giggenried

Seebachschleife

Uttenhofen

Leitenbach

Lichtenegg

Weigersdorf

Zwieselberg

Widdersdorf

Waltersberg

Forstwiesen

Weihersdorf

Bergmatting

Pirkenbrunn

Seidersberg

Prackendorf

Flügelsbuch

Miesleuthen

Dettenkofen

Hüttenkofen

Dietenhofen

Hettenkofen

Haunstetten

Luckenpaint

Pettenhofen

Pattenhofen

weiher

Arrach

Egweil

Pilgramsberg

Unterrappen-

Winterzhofen

Unterölsbach

Kreuth

Endorf

Finkenschlag

Leimbühlholz

Heitzenhofen

Etterzhausen

Staufersbuch

Aspertshofen

Schutzendorf

Schatzendorf

Jeding

Lohberghütte

Höllmannsried

Reinhartsmais

Meßnerskreith

Walkertshofen

Wildeppenried

Wolkertshofen

Niedersunzing

Großalbershof

Oberotterbach

Reckenstetten

Berletzhausen

Reißing

Nößling

Großbergerdorf

Großbissendorf

Oberhirschberg

Ansdorf

Kühried

Deglhof

Ensdorf

Reuting

Großtiefenbach

Oberlauterbach

Gaishof

Aicha a.d.Donau

Glockensiedlung

Mörsdorf

Pierheim

Eidsberg

Nunsting
Höllhöhe

Thanried

Oberdorf

Dengling

Speikern

Sulzbürg

Langwitz

Ponholz-

Fausten-

Eichberg

Scharlau

Ainbrach

Birnbach

Gilsenöd

b.Sankt Wolfgang

Eglhofen

Staubing

Langdorf

Vogelhof

Peunting

Schafhof

Scheften

WallersdorfermoosUnterbrunnenreuth

Taimering

Grauwinkl

Allmanns-

Richtheim

Wolkering

Tabakried

Moosfürth

Stallbaum

Pirkensee

Heuchling

Obernried

Esselberg

Österberg

Taxöldern

Hölskofen

Gronsdorf

Pürschläg

Bischberg

Geresdorf

Zuchering

Kirchbuch

Unholzing

Gailsbach

Kiesenhof

Pollanden

Schäflohe

Altenbuch

Offenberg

Petzkofen

Lautersee

Gutendorf

Gaden b.Geisenfeld

Ibenthann

Premeischl

Hebersdorf

Habersdorf

Hessellohe

Zuckenried

Rockolding

Fischbrunn

Nassenfels

Wolfskofen

Großenfalz

Tiefenbach

Buchenhüll

Schönstein

Aichazandt

Lanzenried

Götzendorf

Lengenfeld

Langenthal

Kirchenwinn

Raubersried

Haidersberg

Taußersdorf

Gossersdorf

Greißelbach

Obergoßzell

Niederhofen

Sandersdorf

Unterlangau

Irschenbach

deschenried

Oberpiebing

Meilenhofen

Dettenhofen

Witzelsmühle

Untermaxfeld

Untersanding

Unterdaching

Sperberslohe

Hagenstetten

Appertshofen

Vorderherberg

Burggriesbach

Tauchersreuth

Unterkatzbach

Unterholsbach

Holzharlanden

Thürnthenning

Hangenleithen

Langensallach

Pfeffenhausen

Altmühlmünster

Oberschöllnach

Grafentraubach

Unterammersricht

Hinterhagengrub

Höhenberg im Tal

Niederharthausen

Geisenfeldw inden

Engelbrechtsmünster

Hilm

Harras

Döswitz

Maxweiler

Wissing

Dietersweg

Kelheimwinzer

Undorf

Unterwiesenacker

Rocksdorf

Daßfeld

Fruchtheim

Nerping

Dieberg

Dörlbach

Stamsried

Forstmühle

Weichering

Wackerstein

Frauen-

Hofern

Haigrub

Hainsacker

Kleinschwarzach

Trautmannsried

Rappersdorf

Haunersdorf

Ogleinsmais

Herrnthann

b.Nürnberg

Degerndorf

Hunderdorf

Vorderreckenberg

Untereggersberg

Vorderrandsberg

Gaißing

Griesau

Mögling

Mariaposching

Großköllnbach

Minettenheim

Pissau

Essing

Lampenricht

Tabernackel

Wendelstein

Martinshaun

Seuversholz

Meidendorf

Mapferding

Oberehring

Bachl

Oberrieden

Gebersdorf

Oppersdorf

Rackenthal

Freihausen Sackenried

Tandl

Enzelsberg

Weidenthal

Unterhaselbach

Rieshofen

Eckendorf

Radlkofen

Hohenfels

Enzenried

Biberbach

Unternaglbach

Eberhardsbühl

Ernading

Thundorf

Lähr

Rudertshofen

Ebenried

Kogl

Padering

Sohl

Seiderau

berg

Upfkofen

Zant

Kleeberg

Seedorf

Knodorf

Pondorf

Brennet

Sondorf

Oberschneiding

Gosselding

Oberellenbach

Sulzbach a.d.Donau

Kleinberghausen

Oberbuchfeld

Oberhinkofen

Beutelsbach

Obertunding

Mattenkofen

Kaspeltshub

Gneiding

Bodenstein

Kochenthal

Buchetbühl

Lohholz

Lobsing

Kotzenhof

Lehenreut

Saalhaupt

Lehendorf

Linden

Leitenhausen

Lenkenhütte

hofen

Schwaig b.Nürnberg

Lambertsneukirchen

Neunkirchen a.Sand

Niederkandelbach

Muckenwinkling

Untermiethnach

Katzenrohrbach

Ascholtshausen

Oberhaidelbach

Schwarzenfeld

Großgeschaidt

Schwabstetten

Oberhatzkofen

Wiesenfelden

Oberreinbach

Adlmannstein

Oberhörlbach

Immenstetten

Muttenshofen

Siebeneichen

Himmelreich

Weigelsberg

Weißenstein

Wetzelsberg

Haimelkofen

Pulvermühle

Windpaißing

Neubachling
Stengelheim

Oberachdorf

Ergoldsbach

Kirchenbuch

Paulushofen

Eichenhofen

Schützenhof

Siebenkofen

traubenbach

Grafenhofen

Warmleiten

Madersdorf

Neukirchen

Wölsendorf

Wutschdorf

Kratzmühle

Schmiedorf

Michelbach

Engelsberg

Bauernholz

Birkenhöhe

Petersbuch

Penzenried

Büchelberg

Grafenberg

Beckendorf

Inderbogen

Umelsdorf

Erzhäuser

Stierbaum

Döbersing

Haidsberg

Kohlnberg

Schöndorf

Schafberg

Echendorf

Parnkofen

Lederdorn

Ottensoos

a.Bahnhof

Denglarn

Arnsberg

Diebrunn

Fronberg

Hochdorf

Haidberg

Dürnhaid

Dunsdorf

Tasching

Achslach

Mantlach

Brandten

Neuhütte

Agendorf

Arnhofen

Obersteinhausen

Wiesing

Mörlach

Winisau

Neuroth

Hofberg

Rebdorf

Dornhof

Niederhornbach

Leckern

Lohbügl

b.Sulzbach-Rosenberg

Marquardsholz

Oberumelsdorf

Schwetzendorf

Unterdörnbach

Unterauerbach

Großenpinning

Oberhartheim

Großviehberg

Neutiefenweg

Michaelsbuch

Eibach

Garten

Eglsee

Feucht

Metten

Absetz

Töding

Kasing

Sankt Johann

Landershofen

Pelchenhofen

Lohhof

Niederstimm

Wackersdorf

Lampersdorf

Nuschelberg

Hof a.Regen

Eichenbrunn

Waltenhofen

Leppersberg

Siegenhofen

Niederwöhr

DIETFURT a.d.Altmühl

Vordermais

Warzenried

Pyras

Rusel

Demenricht

Damelsdorf

Haidhäuser

mettenwald

Nunzenried

Förrenbach

Grafenwinn

Mertenberg

Roggersing

Hansenried

Hannesried

Buchetw ies

Rackendorf

Wetzendorf

Muckenthal

Hohenstadt

Spandlberg

Sonnenried

Thürnhofen

Enchendorf

Utzenhofen

Bühel

Laaberberg

regen

Ainau

Gungolding

Eutenhofen

Vorderbuchberg

Pramwinkl

Demeldorf

Außenried

Rödelberg

Darshofen

Unterbuch

Einweging

Höhenrain

Bettmann-

Degelberg

Burgthann

Entenberg

Gütenland

Bernhardswald

Lampertshofen

Kirchanhausen

Tabertshausen

Obereppenried

Winklsaß

Simmling

Ranners-

Rain

Plöß

Grampersdorf

Großaich

Thalheim

Machtes-

Marching

Waidholz

Sulzmühl

Altmannsberg

Kleinschwand

Gerhardsberg

Maxhütte

Kösching

Schachendorf

Schönferchen

Adertshausen

Lindenau

Liebenau

Kemnath b.Fuhrn

Bubach a.d.Naab

Schwerdner-

Großwalding

Weihersberg

Oberrappen-

Kruckenberg

Unteraschau

Frankenberg

Bachersgrub

Ludwigsberg

Obersunzing

Ratzenhofen

Frauenhofen

Langkünzing

Harburg

Haslach

schwaig

Watzing

Trossau

Münster

Weiding

Edlmühl

Untergschwandt

Kostenz

Oberharthausen

Künzing

Ponholz

Buxlohe

Grauhof

Thening

Zueding

Oberhof

Siechen

Frauenwies

Haimendorf

Nattermoos

Wachenzell

Münchsried

Haidenberg

Schneitweg

Hatzenberg

Neigerhöhe

Wattenberg

Frauenberg

Eggersberg

Pavelsbach

Mintraching

Pickenbach

Regenhütte

Voggendorf

Iggensbach

Schmalzbuckel

Großetzenberg

Ebrantshausen

Schnufenhofen

Haag b.Schwarzhofen

Langenhettenbach

Rummersricht

Himmelgarten

Hof

Bärmannsried

Unterneumais

Tröbes

Hungersacker

Dösing

Oberwiesenacker

Wolfsbach

Ruckasing

Egelsheim

Wolfsbuch

Löwendorf

Hafenberg

Regendorf

Schweinkofen

Brennberg

Hegendorf

Oberkatzbach

Matzenhof

Osterhaun

Langbruck

Laaber

Buglau

Hattenhausen

Schupf

Seigen

Hüttenhausen

Buchet

Langquaid

Lengenloh

Schwarzach b.Nabburg

Obereggersberg

Oberröhrenbach

Wappersdorf

Oberweihern

Obermaxfeld

Muschenried

Wutzelskühn

Oberdünzing

Oberdaching

Offenhausen

Holzheim

Rohrberg

Baierweg

Großaign

Pühlheim

Aholming

Mausdorf

Moosdorf

Maibrunn

Desching

Thonlohe

Enzkofen

Katzbach

Hetzmannsdorf

Großberghofen

Kemnath a.Buchberg

Ramersdorf

Regelsmais

Fuhrn

Dinau

Perka

Ludersheim

münchsdorf

Trautmannshofen

Tettenwang

Rappendorf

Opperkofen

Polzhausen

Oberlangau

Büchelkühn

Edhof

Hermannsried

Premerzhofen

Schweinsberg

Lesmannsried

Obernaglbach

Krappenhofen

Demling

Ringsee

Haibach

Ranzing

Gimpertshausen

Oberkandelbach

Seulohe

Puchhof

Pönning

Thenhof

Lupburg

Penkhof

Unterwachsenberg

Zimmering Flammried

Forchheim

Preßgrund

Heselbach

Haselbach

schwaigen

Hainsbach

Mannsdorf

Fuchsberg

Kegelheim

Leonsberg

Judenberg

Vogelsang

Oberhofen

Kandlbach

Etzenbach

Edlhausen

Asenkofen

Adlhausen

Warmersdorf

Wörmersdorf

Hebramsdorf

Bramersberg

Neuschwetzingen

Hohengebraching

Mais

Weiher

Schwarzen-

Hösacker

Hienheim

Amosried

Schwarzenbruck

Kürn

Berg

Baar

Schön-

Neurandsberg

Rieden

Höbing

Thurau

Schwarzhofen

Fronau

Roding

Kersbach

Obergrub

Manndorf

Böhmfeld

Erasbach

Großhöbing

Habelsbach

Hönigsbach

Josephenburg

Kaulhausen

Batzhausen

Leuzenberg

Egglhausen

Sendelbach

hauserhöhe

Buchenlohe

Katzenbach

Staudach

Langburg

Pankofen

Bauhof

Kothau

Unterdeggenbach

Grasmannsdorf

Gumpertshofen

Schwarzgrub

Schmalzgrub

Helchenbach

Waizenhofen

Dixenhausen

Schafhausen

Etzenhausen

Bad Gögging

Walmering

Huberweid

Hochbruck

Recksberg

Fahrnbach

Achhäuser

Ronsolden

Obernberg

Sengkofen

Konseehof

Buchhofen

Schönthan

Recken-

Hascha-

Wurzhof

Weihern

Heimhof

Großen-

Horneck

Hunding

Neusath

Saxberg

Danlohe

Böbrach

Handlab

Arnbuch

Theuern

Kaußing

Paußing

Kuhnhof

Schlammering

Busmannsried

Ludmannsdorf

Oberdörnbach

Simmelberg

Waldhäuser

Walderbach

Meißenberg

Brunn

Hofen

Rutzenbach

Hetzenbach

Gaishausen

Anzenhofen

Sengenbühl

Schwarzendachsberg

Großvoggenhof

Ramsried

Winnberg

Windberg
Wühnried

Kolmberg

Neßlbach

Bergheim

Kruppach

Süßkofen

Buchberg

Augsberg

Rosenhof

Auerbach

Langwald

Günching

Guteneck

Langenthonhausen

Schwarzenthonhausen

Großmehring

Hackermühle

Lämmersdorf

Roßbergeröd

Hönighausen

Hackenhofen

Weigenhofen

Röckenhofen

Penzenhofen

Unteremmendorf

FURTH i.Wald

Ammerthal

Kronmühle

Geßmannszell

Karmensölden

Großbärnbach

Gmeinbühl

Höhhof

Kagern

Auburg

Bergen

Schönberg

Neunaigen

Ernsgaden

Rabenshof

Thannberg

Anzenberg

Renzenhof

Dengkofen

Rüblanden

Jedesbach

Lay

Geigen

GögglbachVoggenhof

Seugenhof

Krachenhausen

Gundelshausen

Schaggenhofen

Haberswöhr

Hohenwarth

Kohlwessen

Blumenberg

Hackenberg

Pamsendorf

Ochenbruck

Möckenlohe

Schneeberg

Berghausen

Kempfenhof

Neuenhinzenhausen

Häusern

Harbach

Wöhrhof

Wahdorf

Schwaig

Unterschambach

Gressau

Großberghausen

Brunnau

Nonnhof

Voggen-

Seebarn

Gaimersheim

Pramersbuch

Bremersbach

Obersimbach

Obermässing

Moorenbrunn

Rudenshofen

Unterwangenbach

Rohr

Haar

Dürn

Ramsdorf

Fromberg

Nemering

Grasheim

Amtmannsdorf

Schwarzeneck

Hörabach

Herzogau

Rechberg

Manching
Ganacker

Neuhofen

Rödenhof

Ohlangen

Jachenhausen

Loch

Obermainsbach

Oberstimm

Grossenau

Bogenberg

Reichenschwand

Rhan-

Wimpassing

Rottenmann

Kühnhausen

Ebenhausen

Auggenbach

Bodenwöhr

Almenhöhe

Haunsbach

Sehensand

Hausheim

Pometsau

Holzham

Rimbach

Naabeck

Böhming

Randeck

Badhaus

Woppmannsdorf

Großenschwand

Oberschambach

Rinkam

Winden

Edlham
Kläham

Meckenhausen

Rummelsberg

Hagenhausen

Rasch

Schwimbach

Thann

Wagenhofen

Teugn

Asang

Neumühlen

Hexenagger

Degernbach

Ochsenberg

Mühlhausen

Hohenthann

Bad Abbach

Losau

Frammeringermoos

Kammersdorf

Semmersdorf

Oberneumais

Münchshöfen

Münchshofen

Günzenhofen

Weichs

Hanger

Haader

Untergambach

Meldau Leming

Mühlen

Obermühlbach

Maging

Münchsmünster

Woppmannszell

Tragenschwand

Schneckenbach

Heuberg

Eglwang

Rehberg

Gneißen

Aschach

Windmais

Premberg

Morsbach

Osterham

Dehnberg

Gerabach

Schöneck

Oberbuch

Hohenburg

Höhenberg

Mengkofen

Medersbach

Roßhaupten

Hennenberg

Hegnenberg

Süssenbach

Gspannberg

Hammersdorf

Hubmersberg

Hermannsberg

Oberkrumbach

Moosbacherau

Eckmannshofen

Speckmannshof

Schmatzhausen

Oberdeggenbach

Ebenhausen-Werk

Wies

Mimberg

Waldheim

Roßberg

Greßmühle

Emsing

Poikam

Pürkwang

Obermurach

ramspau

Buxheim

Winbuch

Grad

Thanheim

Moosberg

Grub

Kochheim

Megmannsdorf

Neunußberg

Bodenmais

Raschbach

Waldhausen

Teunz

Schmidgaden

Sossau

Westenhausen

Schacha

Exenbach

Schönach

Aschenau

Sandsbach

Egensbach

Buchhausen

Bachhausen

Thonhausen

Gnadenberg

Thannhausen

Woppenhof

Winn

Dornwang

Krumbach

Amesberg

Penk

Bach

NEUSTADT a.d.Donau

Guggenmühle

Kemnath

Kößnach

Einmuß

ROTTENBURG a.d.Laaber

Deusmauer

Neuenschwand

Kay

Ebenöd

Hohenschambach

Rammersberg

Oberhembach

Kummers-

Rohrmünz

Moosbach

Deggenau

Weidenwang

Emhof

Mimbach

Bergham

Wagnern

Roßbach

Hagenau

NEUBURG a.d.Donau

Kümmersmühle

Hoch

Wegern

Lammerbach

Obermoos

Sand

VOHBURG a.d.Donau

Kammer-

Hamberg

Mühlham

München

Mappach

Högen

Neuöd

Hagau

Haggn

TEUBLITZ

Gschwand

Fehmbach

HILPOLTSTEIN

Egg

Aue

See

Ödhaag

Karm

Saaß

Rhan

NEUNBURG vorm Wald

BEILNGRIES

Gaden

Goben

Kühmoos

PLATTLING

Emming

Süß

Hög
Hub

Heuweg

Embach

Hagenham

Au

Loham

EICHSTÄTT

Kammern

Sammern

Rankam

Wengen

T  o  l  l  b  a  c  h

Irlahüll

Kieflitz

B r ü c k l

Pittrich

Alfalter

Eitting

leiten

Breitenhill

H  a  u  s

Rit tsteig

Irlseign

Pitzling

Pleiling

Ratt iszell

Irlach

Alling

Zeit lhof

Sattel-

Lalling

Leiblfing

Gillisberg

Trefling

Ittelshofen

Peilstein

Lufling

Dörfl

Allersdorf

Geltolf ing

Einsricht

Irlbach

Altenkreith

Dörfling

Unterviechtafell

Lichting

Loibling

Hollerstetten

dorfsried

Schiltern

Kleinried

Unterlaichling

Wiesent

Tafertsried

Pillmersried

Mitterfecking

Hillohe

Hailing

Finsterweiling

Einthal

Grafling

Truisdorf

Pellndorf

Alberting

Ottenzell

Attenfeld

Dietersdorf

Herblfing

Hintlaber

Bernricht

Arresting

Birkhof

Sollern

Grattersdorf

Godlricht

Solla

Hüttenzell

Kastl

Ottering

Gstütt

Leitendorf

Pietenfeld

L o h

Schillertswiesen

Oberleinsiedl

Oberlaichling

Mallersdorf

Rottersdorf

Kothretten-

Steiningloh

Loitzendorf

Allersberg

Eglofsdorf

Stürzelhof

Schaltdorf
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Sicherheit und Ordnung 
 

Bekanntmachung 
der Regierung von Niederbayern 

über die allgemeine Erlaubnis für die Veranstaltung 
öffentlicher Lotterien und Ausspielungen 

Aufgrund des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung 
des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutsch-
land (AGGlüStV) vom 20. Dezember 2007 (GVBl S. 922) 
erteilt die Regierung von Niederbayern folgende allgemei-
ne Erlaubnis: 

I. Allgemeine Erlaubnis 

Die Veranstaltung folgender Lotterien und Ausspielungen 
im Regierungsbezirk Niederbayern wird im Jahr 2009 
allgemein erlaubt: 

1. Veranstalter und Veranstaltung 

1.1 Lotterien (Verlosung von Geldgewinnen) und Aus-
spielungen (Verlosung von Warengewinnen, insbe-
sondere Glückshafenausspielungen) im Zusammen-
hang mit Volksfesten, Schützenfesten, Jahrmärkten, 
Spezialmärkten, Vereinsjubiläen und ähnlichen Ver-
anstaltungen folgender Veranstalter: 

- Bayerisches Rotes Kreuz einschließlich seiner 
Untergliederungen 

- Malteser Hilfsdienst e. V. einschließlich seiner 
Untergliederungen 

- Sozialverband VdK Bayern e. V. einschließlich 
seiner Untergliederungen 

- Arbeiterwohlfahrt – Landesverband Bayern e. V. 
einschließlich seiner Untergliederungen 

2. Das Spielkapital (= Zahl der Lose x Lospreis) darf 
nicht mehr als 40.000 € betragen. 

3. Mindestens 25 v. H. der eingenommenen Entgelte 
müssen in Form von Gewinnen wieder ausgeschüt-
tet werden. 

4. Der gesamte Reinertrag muss ausschließlich und 
unmittelbar für gemeinnützige, kirchliche oder mild-
tätige Zwecke verwendet werden. Der Reinertrag 
muss mindestens 25 v. H. der eingenommenen Ent-
gelte betragen. 

II. Nebenbestimmungen 

Die allgemeine Erlaubnis dieser Lotterien und Ausspielun-
gen gilt nur unter folgenden Bedingungen und Auflagen:  

1. Die Lotterie oder Ausspielung muss mindestens eine 
Woche vorher bei der Gemeindeverwaltung des 
Veranstaltungsortes angezeigt werden. Erstreckt 
sich der Losverkauf auf mehrere Gemeindegebiete, 
so ist die Ausspielung oder Lotterie bei allen betrof-
fenen Gemeinden anzuzeigen.  

2. Der Anzeige ist beizugeben: 

• Angaben zur Lotterie oder Ausspielung (Ort und 
Zeit der Veranstaltung, verantwortliche Perso-
nen), 

• Zweck der Lotterie oder Ausspielung, 

• Spielplan, aus dem sich der Umfang der Lotterie 
oder Ausspielung ergibt. 

3. Der Losverkauf darf die Dauer von zwei Wochen 
nicht überschreiten und bei Lotterien und Ausspie-
lungen im Zusammenhang mit Volksfesten, Schüt-
zenfesten, Jahrmärkten, Spezialmärkten, Vereinsju-
biläen und ähnlichen Veranstaltungen ausschließlich 
während der Dauer und der Öffnungszeiten der 
Festveranstaltung durchgeführt werden. 

4. Die Lotterie oder Ausspielung darf sich nicht über 
den Regierungsbezirk Niederbayern hinaus erstre-
cken. Ein Vertrieb der Lose mit Hilfe von Banküber-
weisungen bzw. im Internet ist nicht zulässig. 

5. Auf mindestens 20 v. H. der Lose muss ein Gewinn 
entfallen. 

6. Die Verwaltungskosten sind so gering wie möglich 
zu halten und dürfen nicht mehr als 25 v. H. der ein-
genommenen Entgelte betragen. 

7. Die Lotterie oder Ausspielung darf nicht durch Dritte 
durchgeführt werden. 

8. Mit der Veranstaltung der Lotterien oder Ausspielun-
gen dürfen keine wirtschaftlichen Zwecke verfolgt, 
insbesondere keine Wirtschaftswerbung betrieben 
werden. Ein Hinweis aus Sponsoren von Warenge-
winnen ist jedoch zulässig. 

9. Durch die Veranstaltung selbst oder durch die Ver-
wirklichung des Veranstaltungszweckes oder die 
Verwendung des Reinertrages darf die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet oder die Be-
ziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu an-
deren Staaten nicht beeinträchtigt werden. 

10. Von dieser Erlaubnis werden nicht umfasst Lotterien 
und Ausspielungen, die in oder bei Einrichtungen 
von Gewerbetreibenden veranstaltet werden. 

III. Abweichungen vom Glücksspielstaatsvertrag 

1. Die Teilnahme von Minderjährigen bestimmt sich 
nach den Vorschriften des § 6 Abs. 2 Jugendschutz-
gesetz (JuSchG); insofern wird eine Abweichung 
von § 4 Abs. 3 Satz 2 des Staatsvertrages zum 
Glücksspielwesen in Deutschland (GlüStV) zugelas-
sen. 

2. Über die Lotterie oder Ausspielung ist eine Abrech-
nung (nach beigefügtem Muster) zu fertigen. Wer-
den Glückshafenausspielungen auf Volksfesten von 
Kreisverbänden einer Organisation durchgeführt, ist  
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es ausreichend, wenn der jeweilige Kreisverband für 
alle im Genehmigungszeitraum veranstalteten 
Glückshafenausspielungen eine Sammelabrechnung 
erstellt. Diese Abrechnung ist von den Verantwortli-
chen des Veranstalters zu unterzeichnen. Die Ab-
rechnung und die Belege über die Lotterie sind min-
destens sechs Jahre aufzubewahren, sofern sich 
nicht aus steuerrechtlichen Gründen eine längere 
Aufbewahrungszeit ergibt. 

3. Die Regierung von Niederbayern und die Gemeinde 
des Veranstaltungsortes können jederzeit die Vorla-
ge der Abrechnung und der dazugehörigen Belege 
verlangen. Ohne dieses Verlangen ist die Vorlage 
der Abrechnung in  Abweichung von § 15 Abs. 3 
Satz 2 GlüStV nicht erforderlich. 

IV. Hinweise 

Die Befugnisse der Gemeinde des Veranstaltungsortes als 
Sicherheitsbehörde, die Einhaltung dieser allgemeinen 
Erlaubnis sowie der Bestimmungen des Staatsvertrags 
zum Glücksspielwesen in Deutschland und des Ausfüh-
rungsgesetzes dazu zu überwachen, bleiben unberührt. 

Die nachträgliche Aufnahme, Änderung und Ergänzung 
von Nebenbestimmungen bleiben vorbehalten. 

Die steuerlichen Pflichten nach §§ 31 und 32 der Ausfüh-
rungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz 
sind von den Veranstaltern zu beachten. Es ist mit dem 
zuständigen Finanzamt abzuklären, ob eine Lotteriesteuer 
anfällt. 

Auch die Missachtung einzelner Erlaubnisbedingungen 
(Ziffer I.) und Nebenbestimmungen (Ziffer II.) hat die Straf-
barkeit nach § 287 StGB zur Folge, weil sie bewirkt, dass 
die Veranstaltung insoweit nicht mehr von der Erlaubnis 
gedeckt ist. 

V. Geltungsdauer 

Diese allgemeine Erlaubnis tritt am 1. Januar 2009 in 
Kraft. Sie gilt bis 31. Dezember 2009. 

Landshut, 26. November 2008 
REGIERUNG VON NIEDERBAYERN 

Heinz Grunwald 
Regierungspräsident 
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Anlage 

 

Muster für eine Abrechnung einer Lotterie oder Ausspielung  
 
 
 
 
 
 
 
Veranstalter ….................................... 
 
 
 
 
 
 
Abrechnung über die am …………… / vom …………… bis ..…………. durchgeführte 
Lotterie / Ausspielung. 
 
 

Beschreibung, Zahlen  

Ort der Veranstaltung  

Zeitraum der Lotterie/Ausspielung (Verkauf)  

Datum, Zeit der Ziehung  

Anzahl der geplanten Lose  

Lospreis in Euro  

Geplantes Spielkapital in Euro  

Anzahl der verkauften Lose  

Einnahmen in Euro (= Tatsächliches Spielkapital)  
 
 
 
 

Ausgespielte Gewinne  

Anzahl der Geld- und Sachpreise  

Summe der Geldpreise in Euro  

Wert der gekauften Sachpreise in Euro  

Aufwendungen für Preise in Euro  

Schätzwert der gesponserten Preise  

Gesamtwert der Preise in Euro   

Wert der Gewinne in % des Spielkapitals  
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Kosten der Lotterie  
(Verwaltungskosten) 

 

Kosten für die Lose in Euro  

Auslosungskosten (z. B. Notar) in Euro  

Kosten für Losverkauf, Werbung, in Euro  

Ggf. Bewirtung der ehrenamtlichen Helfer in Euro  

Sonstige Kosten  

Summe der Verwaltungskosten in Euro  

Verwaltungskosten in % des Spielkapitals  
 
 
 
 

Ergebnis der Lotterie  

Einnahmen durch Losverkauf in Euro  

./. Aufwendungen für die Preise in Euro  

./. Verwaltungskosten in Euro  

./. Lotteriesteuer (soweit anfallend) in Euro  

Reinertrag in Euro  

Reinertrag in % des Spielkapitals (mind. 25 %)  
 
 
 
 

 Der Reinertrag wird für die satzungsgemäßen, gemeinnützigen Zwecke verwendet. 
 
 
 Der Reinertrag wird für folgende gemeinnützige kirchliche oder mildtätige Zwecke ver-

wendet: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Ort: ………………………………. Datum: ……………………….. 
 
 
Für die Richtigkeit der Abrechnung: 
 
 
 
 
 
………………………… ………………………… ………………………………..... 
1. Vorsitzender Kassier Verantwortlicher für die Durch- 
   führung der Lotterie/Ausspielung 
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Wasserrecht 
 

Bekanntmachung 
zur Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 

(Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 

eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemein-
schaft im Bereich der Wasserpolitik); 

Information und Anhörung der Öffentlichkeit 
zur Aufstellung von Bewirtschaftungsplänen 

Gemäß Europäischer Wasserrahmenrichtlinie ist die Öf-
fentlichkeit bei der Aufstellung der Bewirtschaftungspläne 
für Flussgebiete zu informieren und anzuhören (Artikel 14 
der Wasserrahmenrichtlinie, umgesetzt in Artikel 71b 
Bayerisches Wassergesetz). Bis zum 22. Dezember 2008 
sind Entwürfe der Bewirtschaftungspläne zu veröffentli-
chen und der Öffentlichkeit zur Stellungnahme zugänglich 
zu machen. Die Anhörung soll gewährleisten, dass die 
Interessen und Vorschläge der Öffentlichkeit bei der Be-
wirtschaftungs- und Maßnahmenplanung angemessen 
berücksichtigt werden. 

Das Verfahren und der Ablauf der Anhörung in Bayern 
sowie insbesondere die Möglichkeiten, Stellungnahmen 
abzugeben, werden in einer Begleitschrift näher erläutert. 

Die Entwürfe der Bewirtschaftungspläne und Maßnah-
menprogramme (die Anhörungsdokumente) sowie die 
Begleitschrift liegen vom 22. Dezember 2008 bis zum  
30. Juni 2009 bei den Regierungen zur Einsicht aus. 
Innerhalb dieses Zeitraums kann zu den Entwürfen der 
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme bei 
den Regierungen schriftlich oder zur Niederschrift Stellung 
genommen werden. 

Auslegungsstelle: 

Regierung von Niederbayern 

Ursulinenflügel, Zimmer 104 U 

Regierungsplatz 540 

84028 Landshut 

Geschäftszeit:  

Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 11:45 Uhr 

und von 14:00 bis 15:30 Uhr, 

Freitag von 08:30 bis 11:45 Uhr. 

Die Anhörungsdokumente werden darüber hinaus auch 
bei den zuständigen Wasserwirtschaftsämtern in Bayern 
ausgelegt. Im Regierungsbezirk Niederbayern sind das die 
Wasserwirtschaftsämter Deggendorf und Landshut. Dort 
kann zu den üblichen Geschäftszeiten ebenfalls bis zum 
30. Juni 2009 schriftlich oder zur Niederschrift Stellung 
genommen werden. 

Stellungnahmen können auch über das Internet unter 
www.wrrl.bayern.de/anhoerung bis zum 30. Juni 2009 
abgegeben werden.  

Alle Stellungnahmen werden in Bayern zentral erfasst und 
ausgewertet. Es ist daher nicht erforderlich, Stellungnah-
men mehrfach abzugeben.  

Nach Auswertung und Würdigung der Stellungnahmen 
werden die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenpro-
gramme fertig gestellt und bis zum 22. Dezember 2009 
veröffentlicht. In der endgültigen Fassung der Bewirtschaf-
tungspläne 2009 werden die Ergebnisse des Anhörungs-
verfahrens zusammenfassend dokumentiert.  

Landshut, 25. November 2008 
REGIERUNG VON NIEDERBAYERN 

Heinz Grunwald 
Regierungspräsident 

Bekanntmachung 
zur Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 

(Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 

eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemein-
schaft im Bereich der Wasserpolitik); 

Anhörung zum Umweltbericht über den Entwurf des 
Maßnahmenprogramms der Flussgebietsgemein-

schaft Elbe gemäß § 14b UVPG 

Für die Maßnahmenprogramme zur Wasserrahmenrichtli-
nie ist nach § 14b des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) eine Strategische Umweltprüfung 
(SUP) erforderlich. Die Flussgebietsgemeinschaft Elbe 
(FGG Elbe) hat zum Entwurf des Maßnahmenprogramms 
Elbe einen Umweltbericht erstellt. 

Der Umweltbericht zum Maßnahmenprogramm für das 
Deutsche Elbegebiet sowie ein Begleittext der FGG Elbe 
liegen vom 22. Dezember 2008 bis zum 30. Juni 2009 bei 
den Regierungen zur Einsicht aus. Innerhalb dieses Zeit-
raums kann zum Umweltbericht bei den Regierungen 
schriftlich oder zur Niederschrift Stellung genommen 
werden.  

Auslegungsstelle: 

Regierung von Niederbayern 

Ursulinenflügel, Zimmer 104 U 

Regierungsplatz 540 

84028 Landshut 

Geschäftszeit:  

Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 11:45 Uhr 

und von 14:00 bis 15:30 Uhr, 

Freitag von 08:30 bis 11:45 Uhr. 
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Der Umweltbericht der FGG Elbe wird darüber hinaus 
auch bei den zuständigen Wasserwirtschaftsämtern aus-
gelegt. Im Regierungsbezirk  Niederbayern ist das das  
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf. Dort kann zu den 
üblichen Geschäftszeiten ebenfalls bis zum 30. Juni 2009 
schriftlich oder zur Niederschrift Stellung genommen 
werden. 

Landshut, 25. November 2008 
REGIERUNG VON NIEDERBAYERN 

Heinz Grunwald 
Regierungspräsident 
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